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Protokollführer: Schreiner

Verlauf der GR-Sitzung vom 08. Juli 2009
Beginn der öffentlichen Sitzung: 19.32 Uhr

Zuhörer anwesend
Entschuldigt: GR Helene Marx (SPÖ), GR Mag. Thomas Marx, MBA (Die Grünen Lieboch),
GR Otto KONRAD (ÖVP, kommt um 19.39 Uhr).
Bgm. Pignitter begrüßt die anwesenden Gemeinderäte sowie die anwesenden Zuhörer und die Bediensteten AL Mag. Marat und Protokollführer AL-Stv. Schreiner.
Der Bgm. stellt die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest.

Im Anschluss leitet der Bgm. Pignitter die

Fragestunde nach § 54 Abs. 4 der Stmk. Gemeindeordnung ein

(sämtliche Anfragen werden, falls nicht gesondert angeführt, an den Bgm. gerichtet).

1. Frage – GR Dipl. Tzt. Aichholzer fragt, ob die Mängel der kleinen Brücke im Bereich Sportplatz über den Lusenbach schon angeschaut wurden.
· Der Bgm. antwortet, dies sei schon weitergegeben worden (Brückengeländer wurde bereits gesichert, weitere Reparaturarbeiten folgen).
1. Frage – GR Paar bezieht sich auf die vergangene Europawahl und berichtet, im Wahllokal, in dem sie gesessen habe, hätten einige EU-Bürger, die nicht die österr. Staatsbürgerschaft besitzen, nicht gewusst, dass sie im Gemeindeamt einen Antrag stellen müssen, wenn sie ihre Stimme in Österreich abgeben wollen. Es wäre wichtig, eine entsprechende Aussendung in den Liebocher Nachrichten vor der nächsten Europawahl zu machen.
· Man werde vor der nächsten Wahl eine zusätzliche Information versenden, so der Bgm. 
Anm.: GR ÖkR KONRAD kommt um 19.39 Uhr zur Sitzung.

1. Frage – 2.Vzbgm. Lang erkundigt sich über den Zwischenstand hinsichtlich des geplanten Radweges nach Lannach (neue Brücke über die Kainach).
· Der Bgm. erklärt, den Termin für die wasserrechtliche Verhandlung mit Dr. Krenn (BH Graz-Umgebung) wisse er nicht auswendig, dieser könne aber bei Bmst. Ing. Joham erfragt werden. Wenn diese positiv verlaufe, könne bald mit dem Bau begonnen werden.
2. Frage – 2.Vzbgm. Lang bezieht sich auf die Anrainerbesprechung am „Jägerweg“, zu der er, obwohl man dies so ausgemacht habe, nicht eingeladen worden sei und fragt, welches Ergebnis vorliege.

· Der Bgm. berichtet über das Besprechungsergebnis. Bmst. Ing. Joham habe den Termin koordiniert.
1. Frage – GR Zarfl meint, es sei üblich, dass bei Anrainerbesprechungen der gesamte Gemeinderat benachrichtigt werde und fragt, warum dies so abgetan werde, dass weder der Gemeindevorstand noch der Gemeinderat verständigt worden sei.
· Der Bgm. sagt, es sei nicht üblich, den gesamten Gemeinderat wegen einer Anrainerbesprechung zu verständigen.

GR Zarfl ist der Ansicht, dies sei wichtig, zumindest eine Benachrichtigung, dass es eine solche gebe, gehöre sich aus demokratiepolitischen Gesichtspunkten und sei seiner Meinung nach sogar vorgesehen, da bei einer Bürgerversammlung jeder Gemeinderat einzuladen sei.
Bgm. Pignitter bedankt sich für die Belehrung. Man wisse gar nicht, was man ohne GR Zarfl tun würde, so der Bgm.

Ende der Fragestunde: 19.42 Uhr

Anm.: Die Zuhörer verlassen im Anschluss die Sitzung.

· Bericht des Bürgermeisters

Bgm. Pignitter berichtet über folgende Angelegenheiten, die nicht der Vertraulichkeit unterliegen:

· Der Bgm. bezieht sich auf das Busunglück vom 21.06.2009 auf der A2 im Gemeindegebiet von Lieboch und verliest das Schreiben der Verunglückten, die sich für die Unterstützung herzlich bedanken.

GR Mag. Hirschmugl-Fuchs fragt, ob es schon Überlegungen gebe, wie man mit dem im Schreiben angeführten Angebot der schulischen Zusammenarbeit umgehen werde.
Der Bgm. meint, Mooskirchen sei bei der Hilfeleistung mit Einsatzkräften involviert gewesen und es gebe in Mooskirchen auch eine Mittelschule.
Man werde, nachdem jetzt Schulende sei, versuchen, im Herbst diese Kontakte über die Direktion Mooskirchen zu knüpfen. Das Schreiben sei auch an die diversen beteiligten Einsatzkräfte weitergeleitet worden.
Im Anschluss stellt der Bgm. den Antrag, die Tagesordnung wie folgt zu erweitern bzw. zu ändern:

ERWEITERUNG:

Nicht öffentlich

7.
Grundkäufe zur Errichtung eines Rückhaltebeckens (Siedlungsstraße):


a.) Gst. 1623/2 (Wald), KG Lieboch, Fläche 5184 m²; Ehmann (€ 8.294,40)


b.) Gst. 1623/3 (Wald), KG Lieboch, Fläche 8254 m²; Neumann (€ 13.466,27)

* Dadurch verschieben sich die nachfolgenden Punkte

entsprechend nach hinten

ÄNDERUNG des ursprünglichen TO-Punktes 12. in:

13.
Meiland Immobilien GmbH, Baubewilligung für den Neubau von einem Büro- u. Geschäftsgebäude, Vordächern, Parkplätzen mit Platzgestaltung-Beleuchtung, Werbetafel, Einfriedungen und Lärmschutzwand; Berufungsbescheid

Der Antrag wird einstimmig beschlossen.
Seitens der Fraktion „Die Grünen Lieboch“ wird der Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung eingebracht, wie folgt:
öffentlich

6.
Herstellung der Barrierefreiheit:


a.) Veranstaltungshalle

b.) Technisches Eisenbahn Museum Lieboch (TEML)
Der Antrag wird einstimmig beschlossen.

Von GR Scherz (SPÖ) wird der Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung eingebracht, wie folgt:

öffentlich

7.
Kleinkinderbetreuung bis 3 Jahre
Für den Antrag stimmen

Bgm. Pignitter, GK Blümel, GR Scherz (SPÖ),
2.Vzbgm. Lang, GR Dipl. Tzt. Aichholzer, GR ÖkR KONRAD, GR Paar, GR Ing. Schelch, GR Tengg, VM Wiesenhofer (ÖVP), GR Mag. Hirschmugl-Fuchs (Die Grünen Lieboch) und GR Zarfl (FPÖ).

Dagegen stimmen

1.Vzbgm. Grinschgl, GR Horwath, GR Koren, GR Posch-Zlöbl, GR Anna Riegler, GR Werner Riegler und GR Warzinger (SPÖ).

Der Antrag wird somit beschlossen (12 Dafürstimmen : 7 Gegenstimmen).
Von GR ÖkR KONRAD (ÖVP) wird der Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung eingebracht, wie folgt:

öffentlich

8.
Musikheim neu
Der Bgm. bemerkt dazu, dass keinerlei Unterlagen dazu vorliegen. Dies sei ansonsten von den anderen Fraktionen bei Erweiterungen immer wieder bemängelt und gesagt worden, man könne deshalb nicht mitstimmen. Wenn es um Unterlagen gehe, müsse man alle Punkte gleich behandeln oder gar nicht. Dies wolle er zu Protokoll geben, so der Bgm.

Der Antrag wird einstimmig beschlossen.

Von 2.Vzbgm. Lang (ÖVP) wird der Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung eingebracht, wie folgt:

öffentlich

9.
Übertragungsverordnung gem. § 43 Abs. 2 Stmk. GemO 1967 - Aufhebung
1.Vzbgm. Grinschgl sagt, es sei schwierig, einem Antrag zuzustimmen, ohne etwas schriftlich vorliegen zu haben.
Für den Antrag stimmen

GR Werner Riegler, GR Scherz, GR Warzinger (SPÖ),

2.Vzbgm. Lang, GR Dipl. Tzt. Aichholzer, GR ÖkR KONRAD, GR Paar, GR Ing. Schelch, GR Tengg, VM Wiesenhofer (ÖVP), GR Mag. Hirschmugl-Fuchs (Die Grünen Lieboch) und GR Zarfl (FPÖ).

Dagegen stimmen

Bgm. Pignitter, GK Blümel, 1.Vzbgm. Grinschgl, GR Horwath, GR Koren, GR Posch-Zlöbl und GR Anna Riegler (SPÖ).
Der Antrag wird somit beschlossen (12 Dafürstimmen : 7 Gegenstimmen).
Pkt. 1.:
Genehmigung und Unterfertigung des Sitzungsprotokolls vom 22.04.2009 
GR Warzinger (Sprecherin der Schriftführer) stellt den Antrag, das Protokoll vom 22.04.2009 in der vorliegenden Form zu genehmigen. Es wurden keine Änderungen beantragt.
GR Zarfl sagt, als Schriftführer sei ihm vom Bgm. nach Nachfrage von AL Mag. Marat die Einsichtnahme in das Konzept verwehrt worden, bevor dieses zugesandt wurde. 

Er stelle daher den Antrag, dass in Zukunft, um derartige Missverständnisse zu vermeiden, bevor die Protokolle dem Gemeinderat zur Gemeinderatssitzung vorgelegt werden, Schriftführersitzungen jeweils vor Auflage des Protokolls stattzufinden haben.

Der Bgm. fragt, ob das Protokoll schon vor diesen Sitzungen fertig sein sollte.

GR Zarfl meint, ob fertig oder nicht – die Schriftführer würden gemeinsam mit dem eventuellen Sachbearbeiter das Protokoll erstellen. Wenn es nicht fertig sei, könnten Ergänzungen zu diesem Zeitpunkt gemacht werden, egal ob das Protokoll fertig sei oder nicht, habe es geprüft zu werden. Sicher sei es sinnvoll, wenn zum Zeitpunkt der Sitzungen das Konzept schon fertig wäre, aber dies müsse nicht der Fall sein.

Das Konzept könnte auch im Zuge der Sitzung fertig gestellt werden, so GR Zarfl.

Der Bgm. verweist darauf, dass die GR-Protokolle, einen durchschnittlichen Umfang von ca. 30 Seiten aufweisen und dass die Erstellung entsprechend Zeit in Anspruch nehme.

GR Zarfl fragt, ob sein Antrag Zustimmung finde.

Der Bgm. sagt, das Protokoll vom 20.05.2009 sei aufgrund des zusätzlichen Einsatzes infolge der Europawahl und des anschließenden Urlaubs von Herrn AL-Stv. Schreiner noch nicht fertiggestellt.

GR Zarfl meint, es bestehe kein Recht dazu, einem Schriftführer die Einsicht in ein Konzept zu verwehren, auch wenn dieses erst begonnen worden sei. Dies werde mittlerweile auch dem Bgm. durch die Aufsichtsbehörde klar gemacht worden sein.
Aber er könne die Diskussion auch abkürzen, so GR Zarfl.

Im Anschluss überreicht GR Zarfl einen schriftlichen „Antrag auf Einberufung einer Sitzung gem. Steirischem Gemeinderecht § 51 Abs. 2a“ für die Schriftführer, unterzeichnet von den Schriftführern der Fraktion „Die Grünen Lieboch“, der ÖVP und der FPÖ an die Sprecherin der Schriftführer, GR Warzinger.
Der Bgm. sagt, er habe kein Problem damit, dass sich die Schriftführer vorher treffen, diese könnten aber nicht das Protokoll beschließen.

GR Zarfl sagt, die Schriftführer würden die Auflage des Protokolls beschließen und der Gemeinderat das Protokoll, so sei es auch in der Stmk. GemO vorgesehen.
Er habe geglaubt, dass dies auch gleich in den beantragten Schriftführersitzungen beabsichtigt sei, so der Bgm.

GR Zarfl meint, das wäre ihm neu, aber es gebe Dinge, die der Bgm. alleine beschließe, obwohl er nicht dazu befugt sei.
Bgm. Pignitter gibt zu Protokoll, der Bgm. mache nur das, was die Stmk. GemO vorgebe. Dies wolle er klar feststellen.

Dem müsse er massivst widersprechen; der Bgm. halte sich am allerwenigsten an die Stmk. GemO. Wenn er sich nämlich an diese gehalten hätte, hätte er seiner Pflicht nachkommen und in das Protokoll Einsicht nehmen können, so GR Zarfl.

Der Bgm. sagt, der Antrag von GR Zarfl stehe noch im Raum.

GR Zarfl meint, sein Antrag sei erledigt, weil es mittlerweile Pflicht sei, eine Schriftführersitzung abzuhalten, da der Antrag von mind. einem Drittel der Ausschussmitglieder bzw. Schriftführer unterzeichnet worden sei. Daher sei die Obfrau gem. § 51 Abs. 2a Stmk. GemO verpflichtet, eine Sitzung einzuberufen, so GR Zarfl.
Der Bgm. ersucht über den Antrag von GR Warzinger, das Protokoll vom 22.04.2009 in der vorliegenden Form zu genehmigen, abzustimmen.
Der Antrag wird einstimmig beschlossen.
Pkt. 2.:
Schulkostenbeitrag für Schüler der Priv. Hauptschule Dobl 


(Schuljahr 2008/2009)

Anm.: GR Scherz verlässt den Sitzungssaal.
Bgm. Pignitter erinnert an den GR-Beschluss, demzufolge bei ausgeglichenem ordentlichem Haushalt (gem. Rechnungsabschluss), Subventionen an die Eltern jener in Lieboch wohnhaften Schüler ausbezahlt werden, die die private HS Dobl besuchen.

Der jährliche Subventionsbetrag beträgt € 150,00/Kind/Jahr. Gemäß Schülerliste der privaten HS Dobl besuchen 59 Kinder aus Lieboch diese Schule.
Der Bgm. stellt daraufhin den Antrag, den Schulkostenbeitrag in dieser Höhe zu beschließen Dabei handelt es sich um eine Holschuld – der Beitrag wäre demnach im Gemeindeamt abzuholen. Der Schulkostenbeitrag wird somit im Nachhinein für das vergangene Schuljahr gewährt.

Der Antrag wird einstimmig beschlossen.
GR Scherz war bei der Abstimmung nicht anwesend.

Pkt. 3.:
Ansuchen um Einzelstandortverordnung, Gewerbe-u. Industriegebiet Süd
Anm.: GR Scherz nimmt wieder an der Sitzung teil.
Bgm. Pignitter erklärt die Möglichkeit einer Einzelstandortverordnung gem. § 23 a Abs. 7 Stmk. ROG für das Gewerbe- und Industriegebiet Süd in Lieboch.
Die Landesregierung kann demnach in Wahrnehmung der Aufgaben der überörtlichen Raumplanung oder über Antrag einer Gemeinde durch Verordnung (Abs. 6 lit. c) Flächen für die Errichtung von Gebäuden für Betriebe des Einzel- und Großhandels und deren Größe festlegen.

Dafür müssen gewisse, im Gesetz angeführte Voraussetzungen vorliegen.

Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge demnach für das EZ und die Gewerbefläche, beginnend vom GKB-Bahndamm bis zur Autobahn A2, links der Radlstraße – tituliert als Gewerbe- und Industriegebiet Süd, beim Amt der Stmk. Landesregierung um Erlassung einer Einzelstandortverordnung gem. § 23 a Abs. 7 Stmk. ROG, ansuchen.

Die derzeit unterschiedlichen raumordnerischen Verkaufsflächenbestimmungen sollen damit für dieses Gebiet sowohl für alle zukünftigen Neubauten, als auch für die Bestandsbetriebe vereinheitlicht werden. Dies wurde auch bereits im Bauausschuss besprochen.

Nach derzeitiger Lage könnte etwa die Fa. Lutz keine weiteren Expansionen vornehmen, solange eine solche Einzelstandortverordnung des Landes nicht vorliegt.

In der Zeit, als die betroffenen Betriebe gebaut wurden, habe es keine Verkaufsflächenbeschränkung gegeben. Diese seien erst in den vergangenen Jahren eingeführt und von anfangs 5.000 m² auf derzeit 2.000 m² beschränkt worden. Eine Ausnahme für Betriebe, die bereits bestanden haben, wurde im Gesetz nicht vorgesehen.
GR Zarfl fragt dezitiert, ob die gesamte vorgenannte Fläche des Gewerbe- und Industriegebietes Süd für eine Einzelstandortverordnung beim Land beantragt werden soll.

Der Bgm. bejaht dies, da es sich um ein zusammenhängendes Gebiet handle. Die EZ-Gebiete liegen nur in diesem Gebiet, man beantrage die Verordnung aber für die gesamte Fläche.
Der Antrag wird einstimmig beschlossen.
Pkt. 4.:
Übernahmen ins öffentliche Gut:


a.) Eckabschrägung Bachweg, Grd.Stk.Nr. .582/2

Der Bgm. sagt, es gebe ein paar Kleinflächen, die bei der Vermessung oder Abtretung vorgeschrieben worden seien, aber bis dato noch nicht in das öffentliche Gut übernommen worden seien.
Dabei handelt es sich einerseits um die Eckabschrägung Bachweg, Grd.Stk. Nr. .582/2, gemäß Vermessungsplan von Herrn DI Günther Moser, Lieboch, vom 22.09.2008, GZ: 3367/08 sowie
die Eckabschrägung Zufahrt Kindergarten bzw. –krippe, Grd. Stk. Nr. 1238/1, 1239/4, gemäß Vermessungsplan von Herrn DI Günther Moser, Lieboch, vom 19.11.2007, GZ: 3220/07.

Der Bgm. stellt den Antrag, das Teilstücke bzw. die Eckabschrägungsfläche Bachweg, Grd.Stk. Nr. .582/2, gemäß Vermessungsplan von Herrn DI Günther Moser, Lieboch, vom 22.09.2008, GZ: 3367/08 in das öffentliche Gut zu übernehmen und dem Gemeingebrauch zu widmen. 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen.

b.) Eckabschrägung Zufahrt Kindergarten, Grd.Stk.Nr. 1238/1, 1239/4
Der Bgm. stellt den Antrag, das Teilstücke bzw. die Eckabschrägungsfläche Zufahrt Kindergarten bzw. –krippe, Grd. Stk. Nr. 1238/1, 1239/4, gemäß Vermessungsplan von Herrn DI Günther Moser, Lieboch, vom 19.11.2007, GZ: 3220/07 in das öffentliche Gut zu übernehmen und dem Gemeingebrauch zu widmen.

Der Antrag wird einstimmig beschlossen.
Pkt. 5.:
Ansuchen Fam. Wiesner um Änderung der Baugrenzlinie, Dorfstraße
Der Bgm. informiert über das Ansuchen von Herrn DI Andreas Wiesner und Friedrich Wiesner auf Änderung der Baugrenzlinie des Bebauungsplanes 05 Richtung Dorfstraße.

Die Antragsteller beabsichtigen das bestehende Wirtschaftsgebäude für Wohnzwecke umzubauen. Da im Wirtschaftsgebäude auch ein altes Kellergewölbe über dem angrenzenden Erdgeschoßniveau gegeben ist und die verbleibende Fläche, welche zu Wohnzwecken ausgebaut wird, nicht ausreichend ist, soll das Gebäude über die bestehende Baugrenzlinie hinaus um ca. 2,62 m erweitert werden.

Der Ortsbildsachverständige, Herr DI Werner Nussmüller spricht sich in seinem Schreiben vom 29.06.2009 aufgrund der geänderten Nutzungssituation und der hochqualitativen Planung für die Verschiebung der südlichen Baufluchtlinie um 3,0 m Richtung Süden aus.

Die Baugrenzlinie östlich hiervon ist ebenfalls im gleichen Abstand nach Süden zu verschieben.

2.Vzbgm. Lang fragt, ob es sich dabei um die Änderung des Bebauungsplanes 05, wie im Bauausschuss bereits besprochen, handle.

Der Bgm. bestätigt dies.

Der Bgm. erklärt die Situation auch anhand der zeichnerischen Darstellung des Änderungsgebietes, welche an die Bildwand projiziert wird und stellt anschließend den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Verordnungsentwurf vorbehaltlich etwaiger Einwendungen, wie folgt beschließen:
„VERORDNUNG 
Der Gemeinderat der Matktgemeinde Lieboch hat in seiner Sitzung am .....................  die 1. Änderung des Bebauungsplanes 05 nach §27 (3) des Stmk. Raumordnungs-gesetzes 1974 i.d.g.F. beschlossen. 

§ 1 Zeichnerische Darstellung 
Die zeichnerische Darstellung vom ...., GZ.: ...., im Maßstab 1:1000, verfasst von Architekt Univ.-Prof. Dipl.- Ing. Dr. techn. Heiner Hierzegger, ist Teil dieser Verordnung. 

§ 2 Änderung 
(1) Die Änderung des Bebauungsplanes betrifft einen Teil der Grundstücke .92 und 91/2 KG Lieboch. 

(2) Im Bereich dieser Grundstücke wird die Bauflucht- bzw. Baugrenzlinie geringfügig erweitert. 

(3) Bei geringfügigen Erweiterungen von bestehenden Gebäuden kann die Traufhöhe des Bestandes beibehalten werden, auch wenn diese Traufhöhe unterhalb der festgelegten minimalen Traufhöhe liegt. 

§3 Inkrafttreten 
Die Änderung des Bebauungsplanes tritt dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.“
Sollten während der Kundmachungsfrist keine Einwendungen eingebracht werden, ist kein weiterer Gemeinderatsbeschluss nötig. Ansonsten müsste sich der Gemeinderat mit den eventuellen Einwendungen befassen und darüber befinden, so der Bgm.
Für den Antrag stimmen

Bgm. Pignitter, GK Blümel, 1.Vzbgm. Grinschgl, GR Horwath, GR Koren, GR Posch-Zlöbl, GR Anna Riegler, GR Werner Riegler, GR Scherz, GR Warzinger (SPÖ),

2.Vzbgm. Lang, GR Dipl. Tzt. Aichholzer, GR ÖkR KONRAD, GR Paar, GR Ing. Schelch, GR Tengg, VM Wiesenhofer (ÖVP) und GR Mag. Hirschmugl-Fuchs (Die Grünen Lieboch). 

Der Stimme enthält sich GR Zarfl (FPÖ).
Der Antrag wird somit beschlossen (18 Dafürstimmen : 1 Stimmenthaltung).
Pkt. 6.:
Herstellung der Barrierefreiheit:


a.) Veranstaltungshalle


b.) Technisches Eisenbahn Museum Lieboch (TEML)
Der Antrag der Fraktion „Die Grünen Lieboch“ sieht vor:
Herstellung der Barrierefreiheit in der Halle. Damit ist insbesondere gemeint:

· Bau eines Behinderten-WC´s

· Einbau eines Lifts innen bzw. einer weniger steilen Rampe

· Einrichtung einer Induktionsanlage

Um die Anforderungen der Barrierefreiheit zu erfüllen, soll eine entsprechende Fachexpertise eingeholt werden.

Prüfung der Barrierefreiheit bei anderen öffentlichen Räumen der Gemeinde (z.B. im TEML fehlt ein Behinderten-WC.

Es gibt noch Fördermöglichkeiten durch das Bundessozialamt. Diese sollen geprüft und beantragt werden.

GR Mag. Hirschmugl-Fuchs erklärt die beantragten Änderungen zur Herstellung der Barrierefreiheit; vor allem die Induktionsanlage sei relativ kostengünstig und ermögliche allen Menschen mit Hörgeräten, dass sie Veranstaltungen in einer annähernd guten Qualität mitverfolgen können, wie Menschen, die keine Hörbehinderung haben.
Sie glaube, dass man von Gesetzes wegen ohnehin auf kurz oder lang verpflichtet werde, entsprechende Maßnahmen zur Barrierefreiheit zu treffen.

Es gebe entsprechende Fachexperten, die sich damit sehr gut auskennen, das Behinderten-WC im TEML habe sie im Antrag gleich mit aufgenommen. Über Fördermöglichkeiten seitens des Bundes müsse man sich erkundigen, wichtig sei einmal der GR-Beschluss, so GR Mag. Hirschmugl-Fuchs.
Der Bgm. meint, man müsse zuerst einmal eruieren, welche Maßnahmen überhaupt umsetzbar seien und könne nicht sagen, man reiße irgendetwas heraus – das wäre zu schön.

Die Rampe könne nicht abgeflacht werden, weil man sonst ins Grundwasser komme.

GR Mag. Hirschmugl-Fuchs verweist auf die entsprechenden Experten, die die Möglichkeiten beurteilen sollten. Es seien sicher keine großen Summen, wenn man den Nutzen betrachte, der nicht nur Menschen im Rollstuhl, sondern auch mit anderen Beeinträchtigungen oder älteren Menschen oder Kindern, zugute komme.

Der Bgm. fragt, ob GR Mag. Hirschmugl-Fuchs jemanden hinsichtlich der Erstellung einer Expertise zur Hand habe. Er wisse nicht, ob das Land Steiermark hier jemanden zur Verfügung stelle.

Sie könne gerne sich gern darum kümmern, wenn der Gemeinderat dies beschließe. Sie wisse von Experten des Magistrates Graz sowie des Landes, die als Berater hinzugezogen werden könnten. Sie wolle aber nicht nur die Expertise beschließen wollen, sondern schon auch die Umsetzung der Maßnahmen. Die Expertise werde aufzeigen, welche der vielen Varianten die gescheiteste sei, so GR Mag. Hirschmugl-Fuchs.

Die Entscheidung darüber trage trotzdem der Gemeinderat, so der Bgm.

VM Wiesenhofer erklärt gewisse Voraussetzungen (Haltestange etc.), die etwa ein Behinderten-WC aufweisen müsse.

1.Vzbgm. Grinschgl meint, er finde das sehr wichtig, man habe vielleicht sogar ein wenig vergessen, darauf zu schauen. Seitens der Opposition komme immer der Hinweis, solche Dinge sollten vorher in einem Ausschuss behandelt werden. Dies wäre genau ein Thema für den Sozialausschuss gewesen und hätte dort für die Gemeinderatssitzung auf- und vorbereitet werden können.

GR Zarfl meint, wenn ein Gemeinderat selbst tätig werde, werde es ihm zum Vorwurf gemacht.

1.Vzbgm. Grinschgl widerspricht dem und sagt, es wäre ein Fall gewesen, den man im Ausschuss behandeln hätte können.

Bgm. Pignitter meint, die Opposition beschwere sich immer mit der Begründung, man könne sich nicht vorbereiten, wenn seitens seiner Fraktion ein Erweiterungsantrag eingebracht werde.

Wenn umgekehrt seine Fraktion mit Erweiterungspunkten überrascht werde, wie heute, sei man nicht so und nehme dies auf, weil man der Ansicht sei, warum sollte man nicht darüber diskutieren, so der Bgm.

GR Zarfl verweist auf den heutigen TO-Punkt 12. (laut Einladung), zu dem es keine Unterlagen gebe.
Man habe heute viele Überraschungen, wo man auch keine Unterlagen habe, so der Bgm.

GR Mag. Hirschmugl-Fuchs entschuldigt sich bei der Obfrau des Sozialausschusses, dass sie nicht dazu gekommen sei, entsprechende Unterlagen vorzubereiten, ersucht aber gleichzeitig darum, die Sache nicht künstlich zu verlängern, indem man sie in den Ausschuss schicke.

Wenn es inhaltlich passe, sollte man den Beschluss im Gemeinderat fassen.

1.Vzbgm. Grinschgl meint, im Endeffekt solle man über bauliche Maßnahmen abstimmen, zu denen man keine Kosten und dgl. habe, er sei aber sofort für einen Grundsatzbeschluss.

GR Tengg und GR Paar sprechen sich für einen Beschluss aus, damit eine Expertise eingeholt werden könne, danach könne der Ausschuss tätig werden.

Der Bgm. meint, die Expertise habe man nie in Frage gestellt; diese werde dann auch ausdrücken, welche Maßnahmen gescheit seien. Damit erübrige sich, langatmig zu hinterfragen, was alles sein könnte.

Der Bgm. verweist auf den Antrag der Fraktion „Die Grünen Lieboch“, eine entsprechende 
Fachexpertise einzuholen und danach zu entscheiden, welche Maßnahmen umgesetzt werden.

Bgm. Pignitter ersucht über den eingebrachten Antrag abzustimmen.
Der Antrag wird einstimmig beschlossen.
Pkt. 7.:
Kleinkinderbetreuung bis 3 Jahre
GR Scherz stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, dass ab 01. Oktober 2009 die Betreuung von Kleinkindern bis 3 Jahren in der Kinderkrippe, bei Tagesmüttern und alternativen, gesetzlich geregelten Betreuungsmodellen bis zum höchsten Kostensatz der Kinderkrippe durch die Marktgemeinde Lieboch bis zum vollendeten 3. Lebensjahr übernommen wird.
GR Paar fragt, wie die Formulierung „…bis zum höchsten Kostensatz…“ zu verstehen sei.

GR Scherz sagt, die Kostenübernahme seitens der Gemeinde pro Kind soll mit dem derzeit höchsten Kostensatz, der von den Eltern für den Besuch der Kinderkrippe Lieboch zu entrichten ist, gedeckelt sein.
Der Bgm. fragt, ob GR Scherz wisse, wie dies finanziert werden soll.
GR Scherz meint, es werde einen Nachtragsvoranschlag geben müssen. Wo man das Geld hernehme, müsse man schauen.

Es habe auch beim Gratiskindergarten niemand gefragt, wo die Kinder untergebracht werden – es müsse funktionieren. Das habe man aber schon in der letzten GR-Sitzung diskutiert, so GR Scherz.

Der Bgm. sagt, er sei der Meinung, was nichts koste, sei auch nichts wert und man werde in nächster Zeit sicher ein finanzielles Problem damit haben, wenn es so sein sollte, dass auch die Kinderkrippe, Tagesmüter etc. gratis sein sollen.
Er sei dafür, wenn das Land oder der Bund bereit seien, dazuzuzahlen.
Man habe in der Kinderkrippe derzeit einen jährlichen finanziellen Aufwand von rund € 370.000,00 für 28 Kinder. Davon betrage der Elternanteil rund € 32.000,00, die Transferzahlungen des Landes rund € 60.000,00, den Rest bezahle die Gemeinde, wo jeder Bürger für die Betreuung von 28 Kindern mitzahle. Er glaube, dass es den Eltern sehr wohl zugemutet werden könne, auch einen kleinen Kostenbeitrag zu übernehmen.
Wenn der Gemeinderat der Meinung sei, dass das nicht so sein solle – populistisch gesehen – werde in nächster Zeit noch Vieles auf die Gemeinde zukommen, wo die Frage sei, ob man sich das leisten könne, aber es möge so sein.

Der Bgm. fragt GR Scherz, ob dessen Kind die Kinderkrippe Lieboch besuche.

GR Scherz antwortet, noch nicht, er könne nicht sagen, ob dies bald der Fall sein werde.

GR Mag. Hirschmugl-Fuchs sagt, sie habe schon in der vorletzten GR-Sitzung gesagt, es sei bei so kleinen Kindern einfach wichtig darauf zu schauen, dass es Alleinerzieher oder Eltern mit geringem Einkommen gebe, wo beide arbeiten müssen und dann finde sie es gut, wenn diese eine Wahlmöglichkeit hätten, sei es jetzt Kinderkrippe oder Tagesmutter.
Ansonsten sei sie dafür, dass man schaue, wo es notwendig sei und für diejenigen, wo die Notwendigkeit bestehe, solle es eine Unterstützung geben, so GR Mag. Hirschmugl-Fuchs.

Der Bgm. stellt daraufhin den Antrag, dass der Freibetrag für die Kinderkrippe nach sozialer Staffelung erfolgen soll, sodass nicht blindlings alles frei sei.

Dies solle erhoben werden und bei Alleinerziehenden, die sich sehr wohl schwer tun, habe er kein Problem, diese zu unterstützen, da es hier auch Probleme mit dem Arbeitsplatz gebe. Es gebe aber auch andere Bereich und aus seiner Sicht wäre es wichtig, eine soziale Staffelung zu machen, damit diejenigen, die es sozial brauchen, einen Vorteil hätten.
Er würde bitten, dass der Sozialausschuss diese soziale Staffelung noch für den Herbst vorberaten möge. Es sei also sein Antrag, eine soziale Staffelung einzuführen und dies im Sozialausschuss vorzubereiten und danach die Staffelung zu beschließen, so der Bgm.

GR Mag. Hirschmugl-Fuchs ersucht um Ergänzung, dass es sich um eine altersgerechte Kinderbetreuungseinrichtung der Gemeinde, nicht nur beschränkt auf die Kinderkrippe, handelt.
Der Bgm. sagt, dies sei klar und sei auch so im Antrag von GR Scherz vorgesehen. Für ihn stelle sich die Frage der sozialen Staffelung, damit nicht einfach alles frei sei, auch wenn jemand ein hohes Einkommen habe. Übrigens seien die Elternbeiträge der Liebocher Kinderkrippe im Vergleich zu anderen im untersten Bereich angesiedelt.

GR Zarfl meint, er sei grundsätzlich ebenfalls der Meinung des Bgm., dass die Betreuung der Kinder, speziell im frühkindlichen Alter, immer noch am Besten bei den Eltern erfolge.

Er habe aber nie etwas davon gehalten, dass man mit dem Zeigefinger anfange zu zeigen. Es sollten uns die Kinder etwas wert sein und er glaube, dass das nicht mit dem Einkommen zusammenhänge, ob sich jemand um sein Kind kümmern könne.

Man wisse, dass finanziell gut betuchte Familien auch Kleinkinder sehr schlecht leiten können, weil etwa keine Zeit da sei. Daher sollte die öffentliche Hand hier keine Unterschiede machen; dass ein sozialer Missbrauch nicht gänzlich auszuschließen sei, wisse man.

Darum glaube er, man sollte nicht differenzieren und entweder man entschließe sich dazu oder nicht.

In dem Fall wäre die Marktgemeinde Lieboch, zusammen mit einigen anderen Gemeinden, Vorreiter.

Man habe oft schon vom Bgm. gehört, dass er sehr stolz darauf sei, dass die Marktgemeinde Lieboch es geschafft habe, in Dingen Vorreiter zu sein, warum solle sie es nicht noch einmal sein, so GR Zarfl.

Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über seinen Antrag abzustimmen.

Für den Antrag stimmen

Bgm. Pignitter, GK Blümel, 1.Vzbgm. Grinschgl, GR Horwath, GR Koren, GR Posch-Zlöbl, GR Anna Riegler, GR Werner Riegler, GR Warzinger (SPÖ)

Dagegen stimmen

GR Scherz (SPÖ), 2.Vzbgm. Lang, GR ÖkR KONRAD, GR Paar, GR Ing. Schelch, GR Tengg, VM Wiesenhofer (ÖVP) und GR Zarfl (FPÖ).

Der Stimme enthalten sich GR Dipl. Tzt. Aichholzer (ÖVP) und GR Mag. Hirschmugl-Fuchs (Die Grünen Lieboch).
Der Antrag wird somit abgelehnt (9 Dafürstimmen : 8 Gegenstimmen : 2 Stimmenthaltungen).
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über den Antrag von GR Scherz abzustimmen.

Für den Antrag stimmen

GR Scherz (SPÖ), 2.Vzbgm. Lang, GR ÖkR KONRAD, GR Paar, GR Ing. Schelch, GR Tengg, VM Wiesenhofer (ÖVP) und GR Zarfl (FPÖ).

Dagegen stimmen

Bgm. Pignitter, GK Blümel, 1.Vzbgm. Grinschgl, GR Horwath, GR Koren, GR Posch-Zlöbl, GR Anna Riegler, GR Werner Riegler, GR Warzinger (SPÖ)

Der Stimme enthalten sich GR Dipl. Tzt. Aichholzer (ÖVP) und GR Mag. Hirschmugl-Fuchs (Die Grünen Lieboch).
Der Antrag wird somit abgelehnt (8 Dafürstimmen : 9 Gegenstimmen : 2 Stimmenthaltungen).
Pkt. 8.:
Musikheim neu
GR ÖkR KONRAD sagt, in der letzten GR-Sitzung sei das Musikheim abgelehnt worden und er habe erfahren, dass die SPÖ-Fraktion in der Vorstandssitzung die Einmietung beschlossen habe.
Wie auch immer, wo diese drei Personen hindenken, wisse er nicht.

Um aber noch vorher vielleicht ins Kalkül zu ziehen, das man damit die Kinder neben der Packer Straße hingebe und es schon zuviel sei, wenn ein Kinder verletzt werde, wolle er sagen, dass das Musikheim in der Schule sei, der Durchgang zur Halle sei ebenfalls über die Schule möglich.
Die ÖVP sei der Meinung, wenn man das Grundstück der verstorbenen Frau Mikkelsen kaufe, könne man das Musikheim neu hinter der Veranstaltungshalle errichten. Hier könne man auch ein Kommunikationszentrum errichten und dieses Eck sei das „Gold“, welches Lieboch noch habe.

Man solle nicht neben der Packer Straße bauen und die Kinder so der Gefahr aussetzen.
Er stelle daher den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, diesen angesprochenen Grundkauf – es handle sich um etwa 4.000 m² - zu beschließen und nachzufragen, ob an die Gemeinde verkauft werde. Man habe auch die Möglichkeit im Wege der Grundverkehrskommission die Priorität für die Gemeinde anzumelden.
Bei Errichtung des Musikheims neu hinter der Halle könnten die Kinder von der Schule aus den Durchgang nützen und seien so geschützt.

Er habe sehr viel mit Leuten in Lieboch gesprochen und jeder schüttle den Kopf. Er wolle gar keinen Mietpreis nennen und es gehöre nie etwas der Gemeinde Lieboch.

Man habe die letzten 15 Jahre alles auf Leasing gemacht, aber dies sei zu teuer, man müsse nur an einen Leasing-Autokauf denken, geschweige denn andere Leasingkäufe.
Er ersuche daher den Gemeinderat darüber nachzudenken und seinen Antrag zu beschließen, so GR ÖkR KONRAD.

Der Bgm. sagt, er könne über die von GR ÖkR KONRAD angesprochene Grundfläche nur sagen, dass die Gemeinde diese längerfristig gesehen schon erwerben sollte.

Es werde auf die Gemeinde das Dilemma zukommen, über kurz oder lang keine Parkplätze für die Veranstaltungshalle mehr zu haben und werde diese Fläche ohnehin für Parkplätze benötigen, aber nicht für Gebäude. Die Fa. Spar habe die Absicht, umzubauen. Beim Schulabschlussfest seien die Parkplätze der Fa. Spar ausgelastet gewesen. Der Filialleiter der Fa. Spar habe gesagt, dies werde nicht mehr lange der Fall sein können, weil dadurch die Kunden verloren gingen.
Man werde daher in Zukunft zu gewissen Zeiten keine Parkplätze mehr für die Halle haben, da diese nur noch von den Kunden benützt werden dürfen.

Somit werde das Dilemma von vorne anfangen, auch wenn die Halle behindertengerecht umgebaut werde. Aus seiner Sicht sei es daher schon richtig, dass man sich die Grundflächen hinter der Halle besichern sollte, jedoch dafür, um endlich Parkplätze für die Halle zu errichten.
Die Halle sei vor seiner Amtszeit einfach ohne Parkplätze hingebaut worden, man habe dann versucht mit der Fa. Spar eine Lösung zu finden, was auch kurzfristig gelungen sei, weil die Fa. Spar freiwillig einer Mitbenützung zugestimmt habe. Diese Mitbenützung werde es aber durch den geplanten Umbau des Sparmarktes zukünftig nicht mehr geben.
Wenn man nun die Musikschule hinter der Halle hinbaue, habe man wieder keine Parkplätze bzw. noch weniger, so der Bgm.

GR Paar meint, wenn nur 800 m² verbaut würden, bleibe genügend Platz für Parkplätze.
GR ÖkR KONRAD spricht an, dass beim geplanten Standort für die Musikschule nur 15 Parkplätze vorgesehen seien.

Der Bgm. widerspricht, man spreche schon von etwas mehr Parkplätzen und vor allen Dingen von den Parkplätzen für die Halle. Anscheinend sei ihm nicht zugehört worden, so der Bgm.

GR ÖkR KONRAD sagt, es bliebe noch genügend Platz für Parkplätze übrig, aber man müsse wollen und sonst gar nichts.

GR Zarfl meint, wenn sich die Gemeinde in Zentrumsnähe ein Grundstück besichern könne, sei das positiv. 
Der Bgm. habe in Kenntnis dieses Problems bei einer Vorstandssitzung den Vorschlag, ein Grundstück, das in Lieboch zu erwerben sei, das verkehrstechnisch perfekt aufgeschlossen sei, wo man mit der Parkplatzsituation überhaupt kein Problem hätte und auch relativ zentrumsnah sei, mit einem Handstreich vom Tisch gewischt. Jeder wisse, es handle sich um das ehemalige Autohaus Nadegger. Sofern sich die Gemeinde diese Fläche besichert, habe sie die Möglichkeit auch bei Bedarf zu erweitern. Darüber hinaus sei in unmittelbarer Nachbarschaft der Feuerwehr, die ja auch sehr oft Veranstaltungen durchführe, ein Anwesen, das am Markt sei. Auch darüber sei nie geredet worden, dass man dies kaufen könne. Die Feuerwehr auf der einen Seite und das Vereinshaus auf der anderen Seite könnte man etwa bei Veranstaltungen als Symbiose sehen. Es sei nie darüber diskutiert worden, sondern in einer „Nacht-und-Nebel“ Aktion und im Alleingang etwas gemacht, was aus seiner Sicht sogar rechtswidrig sei, weil die Gesamtsumme der beschlossenen Miete die alleinige Verfügung des Gemeindevorstandes bei weitem übersteige. Weit über € 100.000,00 Jahresmiete seien einfach mehr als die erlaubte Größe, die der Vorstand als Budgetverfügung in der alleinigen Hoheit habe – mit und ohne Übertragungsverordnung, das sei völlig egal.
Da sei der Bgm. drüber gefahren und habe eigenmächtig Verträge beschlossen. Wenn ein konstruktiver Vorschlag eingebracht werde, dann höre man nur Negatives oder gar nichts.

Darüber hinaus sei es ein Brocken, der nicht erweiterungsfähig sei, der verkehrsmäßig nicht günstig liege, der sicherlich vom Verkehrsaufkommen her kaum Akzeptanz finde und auch nicht ausreichend Parkplätze habe.

Er schaue sich das ganz genau an – sollten auch Gewerbebetriebe in diesem Gebiet angesiedelt werden, wie die fix geplante Post – würden sich die Postkunden schön bedanken, wenn die Parkplätze mit Vereinsangehörigen zugeparkt seien. Da werde es von Haus aus Streit geben, d.h. es werden fixe Parkplätze zur Verfügung gestellt werden und die restlichen Leute müssten wieder schauen, wo sie stehen, aber der Bgm. glaube, das sei die beste Lösung.

Er, GR Zarfl, glaube, dass das noch nicht „gegessen“ sei, weil sich der Bgm. tatsächlich übernommen und seine Befugnisse bei weitem überschritten habe und er hoffe, dass es dementsprechende Gremien gebe, die ihn in die Schranken weisen.

Dass der Standort hinter der Halle für die Gemeinde besichert werde, sei zu unterstützen – ob es der ideale Standort für die Vereine wäre, sei zu prüfen, aber alles Andere sei besser, als das, was jetzt gemacht werde.

GR Mag. Hirschmugl-Fuchs fragt, wem es eigentlich so wichtig sei, genau am vorgesehenen Standort die Musikschule unterzubringen.
Der Bgm. antwortet, den Vereinen.

GR Mag. Hirschmugl-Fuchs meint, sie verstehe es bis jetzt eigentlich nicht, weil sie sich denke, es stimme schon, was GR Zarfl gesagt habe. Es sei dort wirklich sehr gefährlich.

GR Werner Riegler entgegnet, die anderen besagten Objekte seien ja auch an der Straße und fragt, ob dort ein Tunnel gebaut werde. 

GR ÖkR KONRAD verweist auf seinen Antrag, den Standort hinter der Halle zu wählen. Hier sei ein Durchgang unter der Halle möglich und es bestehe nie eine verkehrsmäßige Gefahr.

Der Bgm. fragt, wie sich GR ÖkR KONRAD das vorstelle, dass alle unter der Halle durch- und wieder zurückgehen.

GR ÖkR KONRAD meint, ansonsten könnte man auch seitlich der Halle zu der Liegenschaft kommen.
Der Bgm. stellt bezüglich der anderen vorgeschlagenen Standorte, wie etwa dem Anwesen Nadegger die Frage, was hier verkehrstechnisch besser sein solle. Der Gefahrenbereich sei entlang der gesamten Landes-Bundesstraße gegeben. Man habe aber auf Höhe des Sparmarktes sehr wohl eine Schutzwegampel und könne somit gut gesichert die Straße überqueren und auch bei der Post gebe es entsprechende Schutzwege. Diese würden bei den anderen Standorten Nadegger oder Nähe Feuerwehr fehlen. Daher sehe er nicht, was hier so dramatisch sei, wo auch eine Symbiose mit der Schule optimal sei und die Vereine ihm gegenüber sehr wohl angedeutet hätten, dass dieser Standort für sie optimal sei. Ansonsten hätte er sich nicht darauf eingelassen, da könne man sich sicher sein.
GR Mag. Hirschmugl-Fuchs sagt, deswegen habe sie gefragt, weil es für sie nicht nachvollziehbar und nie jemand hier gewesen sei und das präsentiert habe.

1.Vzbgm. Grinschgl widerspricht dem und verweist auf die Fraktionsführerbesprechung, zu der auch alle Vereine, deren Unterbringung beabsichtigt ist, anwesend gewesen seien.

Die Fraktion „Die Grünen Lieboch“ hätte untereinander nicht geredet, die Vereine hätten sehr wohl – sogar dreimal – bekundet, dass das was die Lage angehe, sehr wohl der beste Platz sei, so 1.Vzbgm. Grinschgl.
GR Paar sagt, es habe ja bis dahin keine Alternative gegeben.

GR Zarfl sagt, die Aussage von 1.Vzbgm. Grinschgl sei komplett falsch. Er habe im Gespräch mit den Vereinen gefragt, wie diese zu Alternativen stehen würden und habe dezidiert die Antwort bekommen, sie seien für alles dankbar. Es sei selbstverständlich, dass sie nicht nein sagen würden, weil das besser sei, als das, was sie jetzt haben. Man dürfe nicht übersehen, dass es ein öffentlicher Bereich sei, in dem ständig Verkehr stattfinde, wie im Bereich Nadegger, das gebe er zu. Aber auch der Schutzweg sei nicht das Problem – diesen könne man auch dort errichten.
Es gebe zudem den Vorteil, dass die Musiker und auch Musikschüler im Areal bleiben könnten, wenn sie Veranstaltungen planen. Es wären auch Marsch- und Stellungsübungen für die Musiker möglich, ohne Ausweichen in den Schulhof oder Überqueren einer Straße.

Das Anwesen Strommer wäre über die verkehrsarme Dorfstraße oder über die extrem verkehrsberuhigte Josef Mihalits-Straße erreichbar.

Beim Standort hinter der Halle müsse man sich überhaupt keine Gedanken in Bezug auf den Verkehr machen, hier gebe es einen Schutzweg und dann sei man im Grünen.

Die verkehrsmäßige Aufschließung sei das Argument, weil eben die Leute zu- und abfahren. Wie man dies verkehrsmäßig aufschließe, wisse er nicht, das müsste man sich ansehen. Aber selbstverständlich wäre das aus seiner Sicht auch ein optimaler Standort. Zu sagen, die Vereine hätten auf den einen Standort bestanden, sei schlichtweg falsch, so GR Zarfl.

1.Vzbgm. Grinschgl entgegnet, das habe er nicht gesagt. Die Vereine hätten gesagt, die Lage sei gut. Das sei wieder eine Falschaussage, so 1.Vzbgm. Grinschgl.
GR Zarfl sagt, die Vereine hätten auch damals über andere Standorte gesprochen und sich gerne vorführen lassen. Den Einwand von 1.Vzbgm. Grinschgl, der sich heute sehr in Szene gesetzt habe, weil nicht Ausschüsse befasst worden seien, genau das wäre in den letzten zwei Jahren Thema eines Kulturausschusses bzw. eines Bauausschusses gewesen. Kein einziges Mal sei einer dieser Ausschüsse mit diesem Thema betraut gewesen, stattdessen habe man ein fertiges Konvolut in den Gemeinderat geschleudert und weil es dort nicht sofort durchgegangen sei, habe man das in einer rechtswidrigen Aktion im Vorstand beschlossen, so GR Zarfl.

Der Bgm. weist GR Zarfl darauf hin, es handle sich schon wieder um eine Unterstellung. GR Zarfl traue sich immer solche Behauptungen aufzustellen.

GR Zarfl sagt, er werde das beweisen. Es sei auch ein TO-Punkt drauf, wo er den Bgm. bei der Gemeinderatssitzung hingewiesen habe, dass er rechtswidrig vorgehe.
Darauf habe der Bgm. gesagt, das sei schon richtig – warum aber sei der Punkt heute zur Reparatur auf der Tagesordnung, so GR Zarfl.

Bgm. Pignitter sagt, er wolle zur Gesamtlösung schon klipp und klar einbringen – weil es heute wieder so vehement gegen diesen Platz gehe – dass der Gemeinderat im Vorjahr einen Beschluss mit nur zwei Gegenstimmen gefasst habe, dass der Platz optimal sei und alles passe.
Er wolle auch zu Protokoll geben, dass es für ihn schon sehr interessant sei, dass der Gemeinderat im Vorjahr noch einen Beschluss gefasst habe und es jetzt auf einmal „Bomben und Granaten“ und andere Plätze gebe. Den Beschluss habe es gegeben und dieser sei auch protokollarisch festgehalten, so der Bgm.

GR Paar sagt, diesen habe es zwar gegeben, aber ohne dass die Kosten bekannt gewesen seien. Außerdem habe es sich um einen Grundsatzbeschluss, ohne etwaige Auflagen, gehandelt.

Zudem habe es sich um eine Erweiterung der Tagesordnung gehandelt, so GR Paar.

Es sei gar nicht gesagt worden, wer dort hineinkomme, so GR ÖkR KONRAD.

Der Bgm. sagt, es habe aber diesen Grundsatzbeschluss für ein Musikheim etc. gegeben und jetzt nach fast einem Dreivierteljahr würden Projekte hereinkommen und werde versucht, zu rotieren und man sollte alles Mögliche prüfen. Die ganze Zeit über sei nie ein Vorschlag eingebracht worden, das sei ja klar. Wenn der Bgm. seine Arbeit mache und Projekte vorbereite, die auch gut vorbereitet seien und sobald ein Projekt vorliege, dann gebe es auf einmal die Gegenstimmen, das sei witzig. 
Vorher arbeite kein Anderer, sondern erst dann, wenn er die Arbeit gemacht habe, versuche man das Ganze mies zu machen und schlechtzumachen, auch in der Bevölkerung.

Auf einmal gebe es dann ein Flugblatt, dass das alles zu teuer sei, nur es habe bis jetzt noch niemand sagen können, was das Gebäude woanders koste bzw. was das Hinstellen eines neuen Gebäudes koste.

Über das werde wie er glaube, gar nicht nachgedacht, weil dann werde sowieso wieder gesagt, der Bgm. solle die Arbeit machen und prüfen.

Wenn ein Liebocher Unternehmer dort ein Grundstück kaufe und der Gemeinde ein eigentlich sehr kostengünstiges Anbot mache und auch die Finanzierung sehr kostengünstig sei und der Gemeinderat dies dann verwerfe und man dann im Gemeindevorstand, der das Bouvier dazu habe, einen Mietvertrag zu beschließen, diesen dann beschließe, dann passe das hinten und vorne nicht mehr.

2.Vzbgm. Lang meint, er müsse grundsätzlich zum Grundsatzbeschluss sagen, dass dieser sage, man trete für eine Musikschule ein. Zu diesem Zeitpunkt seien die Kosten nicht genau bekannt gewesen. Die Absprachen, die in weiterer Folge getätigt wurden, seien lediglich im kleinen Rahmen passiert.
Dann habe es eine Grunderhebung über den Bedarf gegeben und bei der letzten Sitzung mit den Obleuten, sei es auch darum gegangen, dass deren Befindlichkeiten, etwa die zu kleine Musikschule etc. dargelegt wurden, was alles einsichtig und positiv sei. Nur hätte das vorher passieren müssen und nachher, nachdem das ganze Projekt stehe.

Das sei das, was er ankreiden müsse. Die Kostenfrage sei zum damaligen Zeitpunkt auch nicht bekannt gewesen und sei dann überraschend hoch gewesen.
Würde man selbst bauen, könnte man unter Umständen mit den Mietkosten auch in einem Bauverfahren auskommen, mit einem leichten Aufschlag.

Wenn man hochrechne, das Mietobjekt später kaufen zu wollen, werde die Summe extrem hoch. Man sei eben in der Situation, weil man so gewirtschaftet habe – er glaube nicht, dass es gescheit sei, so 2.Vzbgm. Lang.
GR ÖkR KONRAD sagt, das Gemeindeamt sei im Zuge des Um- und Ausbaus auf 20 Jahre geleast worden, die Summe wolle er gar nicht nennen und dann stehe noch der Restbetrag an. Wenn man eine Darlehensvariante gewählt hätte, wäre es sehr viel billiger geworden. Aber es spiele ja keine Rolle – man zahle 20 Jahre lang und dann komme noch der Restbetrag. Wer Interesse habe, könne sich die Summe ja selbst zusammenrechnen. Nach Auslaufen der 20 Jahre werde man erst sehen, wie hoch der Restbetrag sei und was das koste. Dies werde sicherlich um ein bis eineinhalb Drittel höher sein, so GR ÖkR KONRAD.

Der Bgm. sagt, man sehe wieder einmal, wie wenig GR ÖkR KONRAD informiert sei, das sei für ihn sehr traurig.
GR ÖkR KONRAD entgegnet, er sei traurig, dass der Bgm. einem so hohen Betrag zustimme und drei Personen darüber bestimmen könnten.

Bgm. Pignitter erklärt, im Zuge des Gemeindeamtsumbaus sei die Finanzierung in Form eines Baurechtsvertrages mit der Fa. Ennstal gewählt worden. In den 20 Jahren zahle man über dieses Baurecht gleich zurück wie bei einem Darlehen und nicht wie bei einem Leasingvertrag.
Nur die ÖVP habe ehemals die Halle und die Schule über einen Leasingvertrag umgebaut, wo man vor zwei Jahren mit den Zahlungen fertig geworden sei. Dabei habe man € 80.000,00 an Grundsteuern zusätzlich zum teuren Leasingvertrag nachzahlen müssen, weil es im Eigentum der Leasingfirma übertragen gewesen sei und man die Rückführung machen musste. Das habe alles nichts gemacht, wenn die ÖVP solche Beschlüsse gemacht habe, sei es selbstverständlich, das Beste und korrekt gewesen.

GR ÖkR KONRAD sagt, man habe damals eine Volksbefragung machen müssen, damit man es überhaupt habe machen dürfen und heute gehöre es der Gemeinde.

Der Bgm. meint, das heiße ja nicht, dass nicht auch etwas Anderes der Gemeinde gehöre; man habe schon viel gebaut. Vielleicht habe GR ÖkR KONRAD ein kleines Nickerchen gemacht, weil er nicht einmal mitbekommen habe, dass man beim Baurechtsvertrag keine Restsumme zahlen müsse und das Gebäude sehr wohl der Gemeinde gehöre.
GR Zarfl sagt, er gebe dem Bgm. Recht, was die Finanzierung der Halle anbelange, das sei wirklich nicht das günstigste Modell gewesen. Er finde erschütternd, dass der Bgm. nichts daraus gelernt habe. Bezüglich seines jetzt vermeintlich gut abgeschlossenen Vertrages mit einem Dienstleister, wolle er dem Bgm. aus dem Bundesvergabegesetz 2006, § 4 vorlesen:
„Bauaufträge sind entgeltliche Aufträge, deren Vertragsgegenstand

	1.
	die Ausführung oder die gleichzeitige Ausführung und Planung von Bauvorhaben im Zusammenhang mit einer der in Anhang I genannten Tätigkeiten, oder

	2.
	die Ausführung eines Bauwerkes, oder

	3.
	die Erbringung einer Bauleistung durch Dritte gemäß den vom Auftraggeber genannten Erfordernissen, gleichgültig mit welchen Mitteln dies erfolgt,

	ist.“


Es sei also unabhängig davon, ob ein Dritter baue und sich die Gemeinde nur einmiete oder ob die Gemeinde selbst baue, so GR Zarfl.

GR ÖkR KONRAD stellt erneut den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, das Grundstück im Ausmaß von etwa 4.000 m² hinter der Veranstaltungshalle zu kaufen.

Der Bgm. sagt, er habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn man es kaufen könne, weil man die Fläche wie schon erwähnt, auch für die Parkplätze brauchen würde.
Für den Antrag stimmen

Bgm. Pignitter, GK Blümel, 1.Vzbgm. Grinschgl, GR Horwath, GR Koren, GR Posch-Zlöbl, GR Anna Riegler, GR Werner Riegler, GR Scherz, GR Warzinger (SPÖ)

2.Vzbgm. Lang, GR Dipl. Tzt. Aichholzer, GR ÖkR KONRAD, GR Paar, GR Ing. Schelch, GR Tengg, VM Wiesenhofer (ÖVP) und GR Zarfl (FPÖ).

Der Stimme enthält sich GR Mag. Hirschmugl-Fuchs (Die Grünen Lieboch).
Der Antrag wird somit beschlossen (18 Dafürstimmen : 1 Stimmenthaltung).
Der Bgm. fügt hinzu, man müsse erst mit dem/den Grundstücksbesitzer/n verhandeln.

Pkt. 9.:
Übertragungsverordnung gem. § 43 Abs. 2 Stmk. GemO 1967 - Aufhebung
2.Vzbgm. Lang stellt den Antrag, die Übertragungsverordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Lieboch vom 15.05.2000 mit sofortiger Wirkung ersatzlos aufzuheben.
Die jüngste Vergangenheit habe gezeigt, dass Mieten in der Höhe von mehr als € 10.000,00 monatlich einfach im Eilzugstempo durch die SPÖ-Mehrheit im Vorstand beschlossen werden können, ohne die angegriffene Finanzsituation zu berücksichtigen oder kostengünstigere Angebote zu prüfen.

Dieser Antrag solle unsere Marktgemeinde in Zukunft vor noch größeren finanziellen Schäden bewahren und solche gravierenden Entscheidungen wieder der breiten Basis, nämlich dem gesamten Gemeinderat, überlassen, so 2.Vzbgm. Lang.
Der Bgm. stellt fest, der gesetzliche Rahmen sei immer eingehalten worden.

GR Zarfl verneint dies und vertritt die Meinung, die mittels Übertragungsverordnung beschlossenen 2 % müssten kumulierend gesehen werden und sämtliche Beträge, die der Vorstand im Laufe eines Jahres einzeln vergibt, zusammengezählt werden. Wenn man den Mietvertrag, der im Jahr alleine 
€ 120.000,00 samt Betriebskosten ausmache, hernehme, sei man dabei schon bei den 2 % angelangt. Die anderen Geschichten, die noch vom Vorstand beschlossen wurden, seien teilweise nicht einmal im Budget enthalten gewesen seien und teilweise nicht einmal im Budget als Budgetansätze vorhanden. Dies sei überhaupt nicht erlaubt und die diesbezüglichen Anmerkungen in den Prüfungsausschussprotokollen seien Legende, dass der Vorstand Dinge beschlossen und umgesetzt habe, die nicht im Voranschlag enthalten gewesen seien.

Das lasse sich auf für den Bürgermeister, so er Interesse habe, nachlesen, so GR Zarfl.

Der Bgm. sagt, auch der Gemeinderat habe solche Dinge, die nicht im Budget enthalten gewesen seien, beschlossen.

GR Zarfl sagt, dies sei eben dem Gemeinderat vorbehalten und werde umgehend parallel dazu ein Nachtragsbudget erstellt, aber es könne nicht sein, sich vom Vorstand in Geiselhaft nehmen zu lassen.

Der Bgm. meint, die Opposition habe noch nie ein Budget mitbeschlossen und in der Hinsicht noch nie Verantwortung mitgetragen, sondern immer nur die SPÖ-Fraktion, wie auch bei den Rechnungsabschlüssen, die immer in Ordnung seien und nie mitgetragen wurden.

Es würden aber immer wieder große Kostenforderungen seitens der Opposition herangetragen. Wenn man als Partei die Verantwortung dafür trage, stehe man auch dafür ein, aber nur nirgends mitzubeschließen, sondern nur groß zu reden, sei eigentlich etwas, was er dabei gar nicht gutieren möge.
Zum Vorwurf, Summen, die der Gemeindevorstand beschlossen habe, wären nicht im Voranschlag gewesen, müsse er auch klar widersprechen. Er hoffe, die Oppositon habe die mittelfristige Finanzplanung gelesen, auch wenn sie diese nicht mitbeschlossen habe. Dort sei sehr wohl die Musikschule mit den Mieten budgetiert. Dies sei also budgetiert und auch vorgesehen. Man habe dabei also nichts Ungesetzliches getan.
Der Bgm. sagt, der Antrag von 2.Vzbgm. Lang auf Aufhebung der Übertragungsverordnung, die gesetzlich in der Gemeindeordnung sehr klar vorgegeben sei, stehe.
Im Anschluss erklärt der Bgm. dass durch die Übertragungsverordnung u.a. der Erwerb und die Veräußerung von beweglichen Sachen im Rahmen des Voranschlages bis zu einem Betrag von 2 % der Einnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlages des laufenden Haushaltsjahres im Gemeindevorstand beschlossen werden können. Ohne diese Verordnung sei dies nur bis zu einem Betrag von 1 % möglich.
Dies habe in den vergangenen 9 Jahren eigentlich immer sehr gut funktioniert und jetzt im Anlassfall, weil es der Opposition nicht gefalle, dass man den Mietvertrag beschlossen habe, wolle man sofort wieder Gesetze ändern.

Er wisse nicht, ob man nicht auch gerne die Gemeindeordnung geändert hätte, weil sie auch nicht passe. Er habe fast das Gefühl, dass auch die Gemeindeordnung so geändert werden sollte, so wie sie der Opposition passe. Das sei eigentlich für ihn sehr traurig, dass es immer wieder Anlassfälle gebe, wo irgendetwas nicht passe. Es gebe auch Gemeinden, wo die ÖVP 80 oder 90 % der Mandate inne habe. Dort habe gar niemand eine Chance, weil einfach drüber gefahren werde.

Man versuche sehr wohl demokratisch abzustimmen und auch darüber zu diskutieren.

Wenn die Opposition ihre Eigenheiten habe, könne er auch nichts machen, so der Bgm.
2.Vzbgm. Lang bedankt sich beim Bgm. für dessen Ausführungen, aber man solle im „eigenen Schuh“ bleiben und nicht, bei dem, was sich in anderen Gemeinden tue oder nicht.
Man solle auf das eigene Budget und die eigenen Rechnungsabschlüsse schauen, auch auf die, die es nicht gebe, siehe KEG. Wenn man eine Unterlage haben wolle, sehe man sie teilweise nicht, möglich dass man das über das Handelsgericht ausheben könne.
Man solle nicht die Situation in anderen Gemeinden anziehen, da jede Gemeinde für sich verantwortlich sei, was sie mache. In den letzten Zeitungsmeldungen sehe man, welche Fraktion führend sei, wo es blitze und krache – Gott sei Dank noch nicht in Lieboch, so schlimm sei man nicht drauf. Soviel zu den haltlosen Anschuldigungen des Bgm.. Wenn man ein Budget nicht mittrage, so habe dies Gründe, weil eben gewisse Dinge nicht so seien, wie sie aus der Sicht seiner Fraktion sein sollten. Man müsse auch die Sicht des Bgm. akzeptieren, so 2.Vzbgm. Lang.
Der Bgm. ersucht über den Antrag von 2.Vzbgm. Lang abzustimmen.
Für den Antrag stimmen

GR Scherz (SPÖ), 2.Vzbgm. Lang, GR Dipl. Tzt. Aichholzer, GR ÖkR KONRAD, GR Paar, GR Ing. Schelch, GR Tengg, VM Wiesenhofer (ÖVP), GR Mag. Hirschmugl-Fuchs (Die Grünen Lieboch) und GR Zarfl (FPÖ).

Dagegen stimmen

Bgm. Pignitter, GK Blümel, 1.Vzbgm. Grinschgl, GR Horwath, GR Koren, GR Posch-Zlöbl, GR Anna Riegler, GR Werner Riegler, GR Warzinger (SPÖ)

Der Antrag wird somit beschlossen (10 Dafürstimmen : 9 Gegenstimmen).
Bgm. Pignitter: „Gut, mit guter Hilfe unseres SPÖ-Kollegen, der ÖVPler geworden ist, das möchte ich festhalten.“
GR Scherz: „Ihr habt mehrmals dagegen gestimmt.“

Bgm. Pignitter: Ich habe leider Gottes jemanden bei mir von meiner Fraktion, der mit der ÖVP mitzieht – unser Homepagebetreuer, den wir über Jahre viel Geld in den Hintern geschossen haben.

Danke Wolfgang.“

GR Scherz: „Ich sage auch danke für früher.“

Bgm. Pignitter: „Für das, dass wir dich jahrelang unterstützt haben, ist das ein Danke. Das hat jetzt aber wirklich letzte Konsequenzen, weil wir betreiben eine Homepage mit ihm zusammen über Jahre, die Homepage hat nie jemand anderer mitbeschlossen, als die SPÖ. Dass du dich nicht schämst, Wolfi, dass du dich nicht schämst. Gut so, dankeschön.
Jetzt gehe ich aber zum Voves und zu deinem Direktor. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich da zumindest ausgeglitten bin, aber es bedrückt mich sehr, wenn so etwas passiert, weil es unverständlich ist für mich. Ich kann damit leben, mit der Prozentgeschichte, weil wir haben nächstes Jahr Gemeinderatswahlen. Die Gemeinderatswahlen werden dann sehr wohl, so hoffe ich, Veränderungen bringen. Ich werde mich sicher bemühen, entsprechend ein Team zusammenzustellen, wo wir dann wieder Nägel mit Köpfen machen können, weil das Chaos bin ich froh, wenn bald zu Ende ist, so wie es jetzt momentan ist. Tut mir leid, wir haben natürlich keine Garantie, wen man hereinholt selbst und wie derjenige reagiert, dass er nur auf Geld aus ist und so fort, das kann ich nicht wissen vorher.“
GR Scherz: „Das sind Unterstellungen, das ist ein Wahnsinn und da werde ich mir Schritte überlegen, das sage ich ganz ehrlich, aber ganz sicher.

GK Blümel: „Ich möchte nur sagen, im Prüfungsausschuss ist immer deine (Anm.: GR Scherz) Homepage kritisiert worden.“

Bgm. Pignitter: „Ich bitte um Entschuldigung für dieses Ausgleiten und möchte somit die Gemeinderatssitzung fortsetzen. Wir haben nichts zu verheimlichen und wenn du mich klagst, dann erlebst du etwas von mir, das sage ich dir auch noch.“

GR Scherz: „Das ist ein Wahnsinn, das ist eine bodenlose Frechheit. Bei verschiedenen Abstimmungen, das möchte ich jetzt schon einmal ganz klar sagen, haben auch sehr wohl SPÖ-Leute mit gestimmt, bei anderen Anträgen auch mit der ÖVP, heute vor einer Stunde. Wo da ein Problem ist, weiß ich nicht.“
2.Vzbgm. Lang regt eine Sitzungsunterbrechung an, mit der sich die Situation vielleicht beruhige.

Der Bgm. entschuldigt sich bei den Zuhörern, es handle sich um Dinge, wo man einfach betroffen sei, wenn so etwas passiere und vor allen Dingen, Leute, die sich auch in der Öffentlichkeit immer wichtig machen und um das gehe es ihm auch dabei.
Es sei normal nicht seine Art, aber emotional dürfe man irgendwann auch einmal sein.

Der Bgm. erklärt, dass der öffentliche Teil der Sitzung beendet sei und nunmehr der nicht öffentliche Teil folge und wünscht den Zuhörern einen schönen Abend.

Die Zuhörer verlassen daraufhin den Sitzungssaal.

Anm: Sitzungsunterbrechung von 21.16 – 21.28 Uhr.
Das Protokoll zu den vertraulichen und nicht öffentlichen Punkten liegt im Gemeindeamt 

während der Amtsstunden zur Einsichtnahme auf.







